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8. bittet die Vertragsstaaten der Konvention, die Abga-
be der in den Artikeln 76 und 77 der Konvention vorgesehe-
nen Erklärungen zu erwägen;

9. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des Pro-
gramms für Beratende Dienste und technische Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte alle erforderlichen
Einrichtungen und Hilfen für die aktive Förderung der Kon-
vention zur Verfügung zu stellen;

10. begrüßt es, dass die Organisationen und Organe des
Systems der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen immer mehr Aktivi-
täten unternehmen, um Informationen über die Konvention zu
verbreiten und das Verständnis für ihre Bedeutung zu fördern,
und bittet sie, ihre diesbezüglichen Anstrengungen noch wei-
ter zu verstärken;

11. begrüßt außerdem die Tätigkeit der Sonderberichter-
statterin der Menschenrechtskommission über die Menschen-
rechte von Migranten in Bezug auf die Konvention und ermu-
tigt sie, ihre Bemühungen fortzusetzen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen aktualisierten
Bericht über den Stand der Konvention und über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 59/263

Verabschiedet auf der 76. Plenarsitzung am 23. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/503/Add.3, Ziffer 60)473.

59/263. Die Menschenrechtssituation in Myanmar

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen gehalten sind, die Menschenrechte und Grundfrei-
heiten zu fördern und zu schützen und ihren Verpflichtungen
aus den verschiedenen internationalen Rechtsakten auf die-
sem Gebiet nachzukommen,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die Men-
schenrechtssituation in Myanmar, zuletzt Resolution 58/247
vom 23. Dezember 2003, derjenigen der Menschenrechts-
kommission, zuletzt Resolution 2004/61 vom 21. April
2004474, sowie der Schlussfolgerungen der Sondersitzung des
Ausschusses der Internationalen Arbeitskonferenz für die An-
wendung der Normen vom 5. Juni 2004,

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 1460
(2003) vom 30. Januar 2003 und 1539 (2004) vom 22. April
2004,

in der Erkenntnis, dass gute Regierungsführung, Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschen-
rechte für eine nachhaltige Entwicklung und ein dauerhaftes
Wirtschaftswachstum unverzichtbar sind,

1. begrüßt

a) den Bericht des Generalsekretärs475 und den Zwi-
schenbericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechts-
kommission über die Menschenrechtssituation in Myan-
mar476;

b) das persönliche Engagement des Generalsekretärs
hinsichtlich der Situation in Myanmar und seine Erklärung
vom 17. August 2004, in der er die Regierung Myanmars auf-
fordert, Daw Aung San Suu Kyi unverzüglich freizulassen
und mit der Nationalen Liga für Demokratie und anderen po-
litischen Parteien in einen sachbezogenen Dialog einzutreten;

c) die Einsetzung eines Ausschusses für die Verhütung
der Rekrutierung Minderjähriger als Soldaten durch die Re-
gierung und ihre Gespräche mit dem Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen über den Abschluss eines Aktionsplans,
und betont, dass die Regierung eng mit dem Kinderhilfswerk
zusammenarbeiten muss;

d) die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwi-
schen der Regierung Myanmars und der Karen National Union;

e) den Zugang des Internationalen Komitees vom Ro-
ten Kreuz und des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen zum östlichen Teil Myanmars;

2. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck

a) über die laufenden systematischen Verletzungen der
Menschenrechte, einschließlich der bürgerlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, des Volkes
von Myanmar, insbesondere diejenigen, die in den früheren
Resolutionen über die Menschenrechtssituation in Myanmar
genannt wurden, zuletzt in Resolution 58/247 der Generalver-
sammlung und in Resolution 2004/61 der Menschenrechts-
kommission475;

b) über die Ereignisse vom 30. Mai 2003 und darüber,
dass Daw Aung San Suu Kyi und Mitglieder der Nationalen
Liga für Demokratie sich nach wie vor in Haft und unter
Hausarrest befinden;

c) über die Tatsache, dass die Behörden Myanmars die
Empfehlungen in den oben genannten Resolutionen der Gene-
ralversammlung und der Menschenrechtskommission noch
nicht umgesetzt haben;

d) über die Tatsache, dass die Behörden Myanmars
trotz wiederholter Anträge dem Sondergesandten des Gene-
ralsekretärs für Myanmar seit über sechs Monaten und dem

473 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portu-
gal, Republik Korea, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Ameri-
ka und Zypern.
474 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschnitt A.

475 A/59/269.
476 Siehe A/59/311.
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Sonderberichterstatter seit fast zwölf Monaten keine Besuchs-
erlaubnis erteilt haben;

e) über die Beschränkungen, denen die Nationale Liga
für Demokratie und andere politische Parteien nach wie vor
unterliegen und die ihre Teilnahme an der Volksversammlung
verhindert haben;

3. fordert die Regierung Myanmars auf,
a) den systematischen Menschenrechtsverletzungen in

Myanmar, namentlich den außergerichtlichen Tötungen, dem
Einsatz von Folter, dem Einsatz von Vergewaltigung und an-
deren Formen von Angehörigen der Streitkräfte ständig ver-
übter sexueller Gewalt, der Diskriminierung und den Rechts-
verletzungen, unter denen insbesondere Angehörige ethni-
scher Minderheiten, Frauen und Kinder zu leiden haben, und
den Verletzungen des Rechts auf einen angemessenen Le-
bensstandard ein Ende zu setzen, die volle Achtung vor allen
Menschenrechten und Grundfreiheiten sicherzustellen, die
Straflosigkeit zu beenden und gegen alle, die Menschen-
rechtsverletzungen begehen, zu ermitteln und sie vor Gericht
zu stellen, einschließlich Angehöriger der Streitkräfte und an-
derer Staatsbediensteter, gleichviel unter welchen Umstän-
den; 

b) sicherzustellen, dass die nächste Tagung der Volks-
versammlung alle politischen Parteien und Vertreter und alle
großen ethnischen Gruppen, die nicht durch eine politische
Partei vertreten sind, voll mit einschließt, dass den Teilneh-
mern die Vereinigungsfreiheit und das Recht der freien Mei-
nungsäußerung gewährleistet wird, einschließlich der Medi-
enfreiheit und des ungehinderten Zugangs zu Informationen
für das Volk von Myanmar, und dass die Sicherheit aller Teil-
nehmer garantiert ist;

c) die Demokratie wiederherzustellen und die Ergeb-
nisse der Wahlen von 1990 zu achten, indem sie unter ande-
rem die Führung der Nationalen Liga für Demokratie, na-
mentlich Daw Aung San Suu Kyi und die Mitglieder der Liga,
die am oder nach dem 30. Mai 2003 inhaftiert wurden, sowie
andere aus Gewissensgründen inhaftierte Personen unverzüg-
lich und bedingungslos freilassen, und die fortdauernde
Drangsalierung der Liga und anderer politischer Parteien zu
beenden und die Wiedereröffnung der Büros der Liga im gan-
zen Land zu gestatten;

d) alle politischen Gefangenen, die in Haft oder Straf-
gefangenschaft gehalten werden, unverzüglich und bedin-
gungslos freizulassen;

e) mit internationaler Kooperation eine umfassende
und unabhängige Untersuchung der Ereignisse des 30. Mai
2003 in Depayin einzuleiten, wie dies die Generalversamm-
lung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung verlangte;

f) mit dem Sondergesandten und dem Sonderberichter-
statter uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um in Myan-
mar einen Übergang zu einer Zivilherrschaft herbeiführen zu
helfen, und sicherzustellen, dass beide ohne weitere Verzöge-
rung vollen, freien und ungehinderten Zugang zu Myanmar
erhalten und dass niemand, der mit dem Sondergesandten,
dem Sonderberichterstatter oder einer internationalen Organi-
sationen kooperiert, in irgendeiner Form eingeschüchtert,

drangsaliert oder bestraft wird, und dringend die Fälle derje-
nigen zu überprüfen, die gegenwärtig von solchen Strafmaß-
nahmen betroffen sind;

g) mit hohem Vorrang zu erwägen, Vertragspartei aller
einschlägigen Menschenrechtsübereinkünfte zu werden;

h) unverzüglich tätig zu werden, um in vollem Umfang
konkrete Gesetzgebungs-, Exekutiv- und Verwaltungsmaß-
nahmen zur Beseitigung der Praxis der Zwangsarbeit durch
alle staatlichen Organe, einschließlich der Streitkräfte, durch-
zuführen, mit der Internationalen Arbeitsorganisation zusam-
menzuarbeiten und die Empfehlungen der Untersuchungs-
kommission vollinhaltlich umzusetzen, die eingesetzt wurde,
um zu prüfen, inwieweit Myanmar das Übereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation von 1930 über Zwangs-
oder Pflichtarbeit (Übereinkommen 29) einhält;

i) der Rekrutierung und dem Einsatz von Kindersolda-
ten unverzüglich ein Ende zu setzen und mit den zuständigen
internationalen Organisationen voll zusammenzuarbeiten, um
die Demobilisierung der Kindersoldaten, ihre Rückkehr an ih-
re Heimstätten und ihre Rehabilitation im Einklang mit den
Empfehlungen des Ausschusses für die Rechte des Kindes477

sicherzustellen;

j) der Politik der systematischen Vertreibung von Per-
sonen sowie anderen Politiken, die zur Vertreibung innerhalb
Myanmars und zu Flüchtlingsströmen in die Nachbarländer
führen, ein Ende zu setzen, den Binnenvertriebenen den nöti-
gen Schutz und die erforderliche Hilfe zu gewähren und das
Recht der Flüchtlinge auf freiwillige Rückkehr in Sicherheit
und Würde unter Beobachtung durch geeignete internationale
Organisationen zu achten;

k) den Vereinten Nationen und internationalen humani-
tären Organisationen unverzüglich sicheren und ungehinder-
ten Zugang zu allen Teilen Myanmars zu gewähren, um die
Bereitstellung humanitärer Hilfe sicherzustellen und zu ge-
währleisten, dass sie zu den hilfsbedürftigsten Bevölkerungs-
gruppen gelangt, einschließlich der Binnenvertriebenen und
der Rückkehrer;

l) gemeinsam mit allen ethnischen Gruppen, mit denen
noch keine Waffenruhevereinbarungen unterzeichnet wurden,
im Wege des Dialogs und mit friedlichen Mitteln die unver-
zügliche Beendigung des Konflikts anzustreben;

m) einen klaren und detaillierten Plan für den Übergang
zur Demokratie auszuarbeiten, der konkrete Zeitvorgaben
enthält und alle politischen Gruppierungen und ethnischen
Volksgruppen so einbezieht, dass ein transparenter und alle
Seiten einschließender Prozess gewährleistet ist;

4. ersucht den Generalsekretär,

a) auch weiterhin seine Guten Dienste zur Verfügung
zu stellen und mit der Regierung und dem Volk Myanmars,
einschließlich aller für den nationalen Aussöhnungsprozess in
Myanmar maßgeblichen Parteien, weitere Gespräche über die

477 Siehe CRC/C/15/Add.237.
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Menschenrechtssituation und die Wiederherstellung der De-
mokratie zu führen;

b) jede erforderliche Unterstützung zu gewähren, um
seinen Sondergesandten und den Sonderberichterstatter in die
Lage zu versetzen, ihr Mandat voll und wirksam wahrzuneh-
men;

c) der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Ta-
gung und der Menschenrechtskommission auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung über die Fortschritte bei der Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung fortzusetzen.




